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Gesetz

zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Berlin
(Berliner Teilhabegesetz — BInTG)

Vom 25. September 2019

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz zur Ausfiihrung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
(AG SGB IX)

§1
Trager der Eingliederungshilfe
Tréger der Eingliederungshilfe im Sinne von § 94 Absatz 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist das Land Berlin.

§2
Durchfiihrung der Aufgaben des Tragers der Eingliederungshilfe

(1) Die Durchfithrung der Aufgaben des Trigers der Einglie-
derungshilfe obliegt den bezirklichen Amtern fiir Soziales in den
jeweiligen Teilhabefachdiensten, soweit nichts anderes bestimmt ist.
Die Teilhabefachdienste nach Satz 1 arbeiten sozialraumorientiert
und strukturieren sich nach den fiir das Land Berlin bestehenden
Planungsrdumen.

(2) Die Durchfithrung der Aufgaben des Trégers der Eingliede-
rungshilfe fiir Kinder und Jugendliche obliegt den bezirklichen Ju-
genddmtern in den jeweiligen Teilhabefachdiensten. Junge Volljih-
rige sind den bezirklichen Jugenddmtern zugewiesen, soweit sie
Leistungen nach § 41 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten.

(3) Die zustindigen Fachdienste der Amter nach Absatz 1 und 2
koordinieren sich in einem jeweiligen bezirklichen ortlichen Arbeits-
biindnis im sogenannten ,,Haus der Teilhabe®.

(4) Die fiir Sozialwesen zusténdige Senatsverwaltung ist fiir die
gesamtstidtische Planung, Grundsatzangelegenheiten, Steuerung
und Aufsicht zustindig. Fiir den Rechtskreis nach Absatz 2 ist die
fiir Jugendhilfe zustéindige Senatsverwaltung flir die in Satz 1 ge-
nannten gesamtstddtischen Aufgaben zustéindig. Soweit die Belange
von Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen
Behinderung bedrohten Menschen beriihrt sind, wird die fiir das
Gesundheitswesen zustindige Senatsverwaltung beteiligt. Dies gilt
entsprechend fiir die Aufgaben aus § 8 und § 11 dieses Gesetzes. Die
jeweils zustdndige Senatsverwaltung regelt fiir ihren Geschéftsbe-
reich die fiir eine Tétigkeit als Fachkraft der Eingliederungshilfe
nach § 97 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu gewéhrleisten-
den Voraussetzungen an fachlicher Fortbildung und stellt ein be-
darfsgerechtes Angebot sicher.

§3
Durchfithrung besonderer Aufgaben des Trégers
der Eingliederungshilfe

Dem Landesamt fiir Gesundheit und Soziales werden in Abwei-
chung von § 2 Absatz 1 Satz 1 folgende Aufgaben des Trigers der
Eingliederungshilfe nach § 1 zugewiesen:

1. Leistungen fiir Leistungsberechtigte, die Leistungen des Tragers
der Eingliederungshilfe nach § 1 auflerhalb des Landes Berlin
erhalten und

2. Leistungen in Form der Personlichen Assistenz fiir Menschen
mit schwerer Korperbehinderung mit besonderem Pflegebedarf
und besonderem Unterstiitzungsbedarf,

soweit nicht die Jugenddmter nach § 2 Absatz 2 die Aufgabe wahr-
nehmen.

§4
Weitere Aufgaben

(1) Fiir Antrdge, die sowohl Leistungen der Eingliederungshilfe
gemdf § 99 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, als auch Leis-
tungen des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch zum Gegenstand ha-
ben, gilt § 2a des Gesetzes zur Ausfiihrung des Zwdlften Buches
Sozialgesetzbuch.

(2) Fir die Wahrnehmung der Aufgaben des Trigers der Sozial-
hilfe nach Absatz 1 gilt das Gesetz zur Ausfithrung des Zwdlften
Buches Sozialgesetzbuch entsprechend, soweit dieses Gesetz keine
abweichende Regelung enthilt.

§5
Gutachterliche Stellungnahmen und Gutachten

(1) Fiir gutachterliche Stellungnahmen und sozialmedizinische
Gutachten beauftragen die nach § 2 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2
zustidndigen Stellen die bezirklichen Gesundheitsémter. Kénnen die
bezirklichen Gesundheitsémter die beauftragten Stellungnahmen
und Gutachten nach Satz 1 nicht frist- oder qualitdtsgerecht vorle-
gen, konnen auch sachverstindige Dritte beauftragt werden.

(2) Die fiir Sozialwesen zustindige Senatsverwaltung wird er-
michtigt, das Néhere zu Absatz 1 durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere zur Erhebung, Ubermittlung und Speicherung
von Daten bei sachverstdndigen Dritten. Die Rechtsverordnung
nach Satz 1 hat im Einvernechmen mit der fiir Jugend zustdndigen
Senatsverwaltung zu ergehen.

§6
Widerspruchsbeirat
Bei den die Aufgabe wahrnehmenden Stellen nach § 2 Absatz 1
und 2 wird je Bezirk sowie fiir das Landesamt nach § 3 ein Wider-
spruchsbeirat gebildet. Kann einem Widerspruch nicht vollstindig
abgeholfen werden, ist der Widerspruchsbeirat anzuhoren.

§7

Allgemeine Steuerungsaufgaben

(1) Aufgabe der Steuerung des Trdgers der Eingliederungshilfe
nach § 1 ist es, die Ziele

1. einer Verbesserung der Teilhabe und der Selbstbestimmung der
Menschen mit Behinderungen,

2. eines hohen, standardisierten Qualititsniveaus und
3. eines effektiven und effizienten Ressourceneinsatzes

durch verbindliche Grundsitze, Standards und Regelungen zu
gewihrleisten.

(2) Die Steuerung der nach § 2 Absatz 4 Satz 1 oder Satz 2 jeweils
zustiandigen Senatsverwaltung umfasst die Umsetzung der nach dem
Neunten Buch Sozialgesetzbuch und diesem Gesetz sich ergebenen
fachlichen Mindeststandards wie der Sozialraumorientierung ein-
schlieBlich der Implementierung eines hohen, standardisierten Qua-
litdtsniveaus, insbesondere in Gewéhrleistung eines einheitlichen
Verwaltungsverfahrens, zweckmaBiger Geschéftsprozesse, gleich-
wertiger Fallbearbeitung und -steuerung, eines Fach- und Finanz-
controllings und Berichtswesens sowie die Weiterentwicklung und
Steuerung einer Angebotsstruktur von landesweit hoher Qualitét.

(3) Zur Durchfithrung der Steuerungsaufgaben des Trégers der
Eingliederungshilfe wird ein Berliner Steuerungskreis bei der nach
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§ 2 Absatz 4 Satz 1 zustidndigen Senatsverwaltung gebildet. Das
Néhere regelt die Geschiftsordnung. Aufgaben des Berliner Steue-
rungskreises sind insbesondere

1. Koordination der Durchfiihrung der Aufgaben in der verwal-
tungsinternen Umsetzung durch die verschiedenen Stellen,

2. Beratung zur Umsetzung des Konzepts der Sozialraumorien-
tierung in den verschiedenen Bereichen und Verkniipfung mit
bestehenden bezirklichen Strukturen der Sozialraumplanung,

3. Forderung einer gemeinsamen Qualititsentwicklung der nach
den §§ 2 und 3 beauftragten Stellen,

Beratung zu Zielvereinbarungen,

5. Abstimmung zu gesamtstddtischen MaBlnahmen zur Personal-
gewinnung und -entwicklung,

6. Beratung iiber Empfehlungen des Teilhabebeirats nach § 9, die
sich an den Berliner Steuerungskreis richten und

7. Beratung tiber Empfehlungen des Landesbeirates fiir Menschen
mit Behinderungen sowie des Landesbeirates filir psychische
Gesundheit, die sich an den Berliner Steuerungskreis richten.

(4) Die bezirklichen Stellen nach § 2 Absatz 1 und 2 bilden je-
weils einen Steuerungskreis je Bezirk. Sie geben sich eine Geschifts-
ordnung, die von den nach § 2 Absatz 4 zustindigen Senatsverwal-
tungen zu genehmigen ist.

§8
Erlass von Ausfithrungsvorschriften

Die zustdndige Senatsverwaltung erldsst jeweils fiir ihren Ge-
schiftsbereich Ausfithrungsvorschriften zum Neunten Buch Sozial-
gesetzbuch und zu diesem Gesetz in der jeweils geltenden Fassung.
Dabei stimmen sich die Geschéftsbereiche der Senatsverwaltungen
nach § 2 Absatz 4 jeweils miteinander ab. Fiir Standards nach § 5
wird {iberdies Einvernehmen mit der fir das Gesundheitswesen
zustiandigen Senatsverwaltung hergestellt.

§9
Berliner Teilhabebeirat
(1) Zur Férderung und Weiterentwicklung der Strukturen der Ein-
gliederungshilfe wird der ,,Berliner Teilhabebeirat* bei der nach § 2
Absatz 4 Satz 1 zustindigen Senatsverwaltung als Arbeitsgemein-
schaft nach § 94 Absatz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
gebildet. Er gibt sich eine Geschéftsordnung.

(2) Zu den Aufgaben gehoren insbesondere

1. Austausch iiber die Forderung und Weiterentwicklung der Ein-
gliederungshilfe in Berlin,

2. Beratung des Tréigers der Eingliederungshilfe nach § 1 und der
von ihm beauftragten Leistungserbringer und

3. Empfehlungen zur Qualitidt der gesamtstiddtischen Leistungs-
gewihrung und -erbringung fiir Menschen mit Behinderungen.

§ 10
Bezirksteilhabebeirat

(1) Zur Foérderung und Weiterentwicklung der Strukturen der Ein-
gliederungshilfe wird in jedem Bezirk ein ,,Bezirksteilhabebeirat®
gebildet. Er gibt sich eine Geschéftsordnung, die von den nach § 2
Absatz 4 zusténdigen Senatsverwaltungen zu genehmigen ist.

(2) Dem Bezirksteilhabebeirat gehdren mindestens die Vertreter
der bezirklichen Teilhabefachdienste nach § 2 und die Interessens-
vertretungen der Menschen mit Behinderungen und der Leistungs-
erbringer an.

(3) Die Aufgaben richten sich nach § 9 Absatz 2 mit der Ma3gabe,
dass sich die Empfehlungen nur auf den jeweiligen Bezirk beziehen
konnen.

§11
Forderung des E-Government

(1) Die nach § 2 Absatz 4 Satz 1 zustdndige Senatsverwaltung
kann die verbindlich anzuwendenden geschéftlichen Prozesse fiir

die Verwaltungsabldufe und das Verwaltungsverfahren gemal3 § 2
Absatz 1, § 4 Absatz 6 und § 10 Absatz 1 des E-Government-Geset-
zes Berlin vom 30. Mai 2016 (GVBI. S. 282) fiir die nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 und § 3 zustindigen Stellen zur Durchfithrung ihrer
Aufgaben festlegen.

(2) Die nach § 2 Absatz 4 Satz 1 zustdndige Senatsverwaltung
bestimmt das fiir die Leistungsgewédhrung nach dem Neunten Buch
Sozialgesetzbuch landeseinheitlich einzusetzende IT-Fachverfah-
ren. Sie kann zur Gewéhrleistung der Einheitlichkeit und Sicherheit
des Verfahrensbetriebs, insbesondere zur Gewihrleistung der im
Sozialgesetzbuch genannten Datenabgleiche und Abrufverfahren
sowie der bundesgesetzlichen und landesweiten statistischen Erhe-
bungen, die Verfahrensverantwortung fiir das IT-Fachverfahren
ganz oder in Teilen wahrnehmen und das Verfahren unter Beachtung
der Vorgaben der fiir die IKT-Steuerung zustidndigen Senatsverwal-
tung bereitstellen.

(3) Sofern und solange die nach § 2 Absatz 4 Satz 1 zustdndige
Senatsverwaltung das IT-Fachverfahren zur Durchfiihrung bundes-
gesetzlicher Aufgaben nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch
bereitstellt, obliegt ihr die Datenverarbeitung und Dateniibermitt-
lung zur Gewéhrleistung der bundesgesetzlich festgelegten Aus-
kunftspflichten.

(4) Soweit die Stellen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 und § 3 Aufgaben
gemil § 4 wahrnehmen, gilt § 5 des Gesetzes zur Ausfithrung des
Zwolften Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.

(5) Soweit der Rechtskreis nach § 2 Absatz 2 betroffen ist, hat die
nach § 2 Absatz 4 Satz 2 zustindige Senatsverwaltung die Befug-
nisse und Aufgaben nach den Absitzen 1 bis 3.

(6) Soweit gemél § 2 Absatz 4 die Zustdndigkeit mehreren Se-
natsverwaltungen obliegt, sind die Absétze 1 bis 4 mit der Maligabe
anzuwenden, dass die beteiligten Geschéftsbereiche im gegensei-
tigen Einvernehmen handeln.

§12
Gewihrleistung des Datenschutzes

(1) Die zu gewihrleistenden Mindeststandards nach § 7 Absatz 2
umfassen auch die Erhebung, Verarbeitung und Ubermittlung von
Daten zur Erfiillung der bundes- und landesgesetzlichen Aufgaben.
Die Durchfiihrung der Planung sowie des Fach- und Finanzcontrol-
lings und die Beauftragung der Durchfiihrung bestimmter Vorhaben
wissenschaftlicher Forschung fiir den Trdger nach § 1 obliegt der
nach § 2 Absatz 4 Satz 1 oder Satz 2 jeweils zustdndigen Senatsver-
waltung. Diese wird erméchtigt, die Standards nach Satz 1 sowie die
Einzelheiten der Datenverarbeitung, -iibermittlung und -nutzung fiir
die Erflillung der Aufgaben nach Satz 1 und 2 durch Rechtsverord-
nung festzulegen. Soweit nach § 2 Absatz 4 Satz 1 und 2 die Zu-
standigkeit beiden Geschéftsbereichen der Senatsverwaltungen ob-
liegt, handeln diese im gegenseitigen Einvernehmen. In der Rechts-
verordnung kénnen insbesondere die jeweiligen Vorhaben der wis-
senschaftlichen Forschung oder Planung im Sozialleistungsbereich
bestimmt werden.

(2) Sofern dies zur Erflillung der bundes- und landesgesetzlichen
Aufgaben notwendig ist, konnen die in §§ 2 und 3 benannten Stellen

1. IT-Fachverfahren gemeinsam einrichten und fithren und

2. die Verantwortung fiir die Verarbeitung personenbezogener
Daten gemil3 Artikel 26 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU)
2016/679 gemeinsam tragen.

Dies gilt auch fiir den Fall, dass die Einrichtung oder das Fiihren
eines gemeinsamen Verfahrens ein hohes Risiko fiir die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen darstellt, sofern dies zur Erfiil-
lung der Aufgaben nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch er-
forderlich ist und die bestmoglichen Mafinahmen zur Abwendung
von Gefahren fiir die Rechte und Freiheiten der betroffenen Perso-
nen getroffen wurden. Die Bestimmungen der Verordnung (EU)
2016/679 sowie die Regelungen des Berliner Datenschutzgesetzes
vom 13. Juni 2018 (GVBI. S. 418) bleiben unberiihrt.
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) §13
Ubermittlung von Inhalten des Gesamtplans
an den Leistungserbringer

Der Leistungserbringer erhélt nach MaB3gabe der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen mit Zustimmung des Leistungsberech-
tigten die fiir ihn nach § 123 Absatz 4 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch relevanten Teile des Gesamtplans, die mindestens um-
fassen:

1. die sich aus dem Bedarfsermittlungsinstrument nach § 118 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch abgeleitete zusammenfas-
sende Darstellung und Bewertung der Teilhabesituation,

die personlichen Leit- und Leistungsziele,

3. die Einschitzung der Leistungen zur Teilhabe nach Inhalt, Art
und Umfang,

4. die gemeinsam zwischen der leistungsberechtigten Person, dem
Leistungserbringer und dem Tréger der Eingliederungshilfe ab-
gestimmte Ziel- und Leistungsplanung,

S. die fiir das Verstidndnis der Lebenssituation und die Leistungser-
bringung notwendigen biografischen Informationen einschlie3-
lich der Information iiber die Wiinsche und Vorstellungen des
Leistungsberechtigten und

6. die Hohe der Barmittel, die dem Leistungsberechtigten nach
§ 121 Absatz 4 Nummer 6 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch verbleiben.

§ 14
Priifrecht

(1) Wirtschaftlichkeits- und Qualitétspriifungen nach § 128 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch kdnnen durch die jeweilig nach
§ 2 Absatz 4 zustindige Senatsverwaltung ohne tatsdchliche An-
haltspunkte erfolgen. Priifungen nach Satz 1, die zeitnah oder zeit-
gleich mit Priifungen geméB § 9 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zur
Ausfithrung des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch stattfinden, sind
zu koordinieren. Priifungen nach Satz 1 kdnnen im Auftrag der nach
§ 2 Absatz 4 zustandigen Senatsverwaltung auch durch sachverstan-
dige Dritte durchgefiihrt werden.

(2) § 17 Absatz 6 bis 8, Absatz 10 Satz 1 und 2 und Absatz 11 und
12 des Wohnteilhabegesetzes gelten entsprechend.

§15
Interessensvertretungen

(1) Zur Wahrung der gesetzlich vorgesehenen Mitwirkungsrechte
entsendet der Landesbeirat fiir Menschen mit Behinderungen Inter-
essensvertretungen der Menschen mit Behinderungen

1. fiir den Berliner Teilhabebeirat nach § 9 und fiir die Bezirksteil-
habebeirite nach § 10,

2. fiir die Rahmenvertragsverhandlungen nach § 131 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch und

3. fiir die Schiedsstelle nach § 133 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch.

(2) Der Landesbeirat fiir psychische Gesundheit entsendet fiir die
in §§ 9 und 10 genannten Gremien Interessensvertretungen der
Menschen mit seelischen Beeintrachtigungen.

(3) Das Nahere, insbesondere die Anzahl der Mitglieder, ergibt
sich aus den jeweiligen Geschéftsordnungen, im Fall von Absatz 1
Nummer 3 aus der Rechtsverordnung zu § 133 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch.

§16
Evaluation

Die Kooperation und Koordination der Verfahren und Leistungs-
gewidhrung der Eingliederungshilfe in den Héusern der Teilhabe
nach § 2 Absatz 3 einschlieBlich der effektiven und effizienten Auf-
gabenwahrnehmung werden fortlaufend evaluiert. Dazu gehoren
insbesondere die Multiprofessionalitdt und die Sozialraumorientie-
rung. Der Berliner Teilhabebeirat nach § 9 ist zu beteiligen.

B Artikel 2
Anderung des Jugendhilfe- und Jugendfordergesetzes

§ 53 des Jugendhilfe- und Jugendfordergesetzes in der Fassung
vom 27. April 2001 (GVBI. S. 134), das zuletzt durch Gesetz vom
3. Juli 2019 (GVBL. S. 450) geédndert worden ist, wird wie folgt
gefasst:

»§ 53
Sachliche Zustdndigkeit fiir Leistungen nach dem
Neunten und Zwdlften Buch Sozialgesetzbuch sowie
dem Landespflegegeldgesetz

(1) Das Jugendamt ist iiber § 85 Absatz 1 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch hinaus sachlich zusténdig fiir die Eingliederungs-
hilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch und die Hilfe
zur Pflege nach dem Zwolften Buch Sozialgesetzbuch sowie die
Hilfen nach dem Landespflegegeldgesetz vom 17. Dezember 2003
(GVBL. S. 6006), das zuletzt durch Gesetz vom 18. Dezember 2018
(GVBI. S. 725) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

1. fur Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder die von
einer Behinderung bedroht sind sowie

2. fiir junge Volljahrige, sofern sie auBerdem Leistungen nach § 41
des Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten.

(2) Bei den Jugenddmtern werden die Aufgaben der Eingliede-
rungshilfe von einer eigenen Organisationseinheit im Jugendamt,
dem Teilhabefachdienst Jugend wahrgenommen. Die fiir Jugend
zustandige Senatsverwaltung regelt das Nahere zur Zustindigkeit
und der Organisationsstruktur des Teilhabefachdienstes Jugend
durch Ausfiihrungsvorschriften. Der jeweilige Teilhabefachdienst
Jugend koordiniert sich mit den anderen nach § 2 Absatz 1 des Ge-
setzes zur Ausfiihrung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu-
standigen Fachdiensten.

(3) Das Verfahren des Ubergangs der Fallzustindigkeit von jun-
gen Volljahrigen aus der Jugendhilfe in die Zusténdigkeit der Ein-
gliederungshilfe fiir behinderte erwachsene Menschen ist so auszu-
gestalten, dass den Interessen der Betroffenen an einer kontinuier-
lichen und abgestimmten Leistungsiibernahme bestméglich Rech-
nung getragen wird. Das Nahere zur Zustdndigkeit an der Schnittstelle
Jugendhilfe und Eingliederungshilfe fiir Erwachsene regeln die fiir
Jugend und Sozialwesen zustindigen Senatsverwaltungen durch Aus-
fithrungsvorschriften.

] Artikel 3
Anderung des Allgemeinen Zustindigkeitsgesetzes

Das Allgemeine Zustdndigkeitsgesetz in der Fassung vom 22. Juli
1996 (GVBI. S. 302, 472), das zuletzt durch Gesetz vom 4. Mirz
2019 (GVBIL. S. 210) geéndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 34 wird wie folgt gedndert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
»§ 34
Widerspruchsbeirat nach dem SGB IX und SGB XII*
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Zur Mitwirkung im Widerspruchsverfahren des Tra-
gers der Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch So-
zialgesetzbuch und des Trdgers der Sozialhilfe nach dem
Zwolften Buch Sozialgesetzbuch wird in jedem Bezirk ein
Widerspruchsbeirat gebildet.*

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

,»(2) Kann die Bezirksverwaltung einem Widerspruch in An-
gelegenheiten nach Absatz 1 nicht vollsténdig abhelfen, so hat
sie den Widerspruchsbeirat vor der Entscheidung zu héren.”

d) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) In Buchstabe b werden die Worter ,,einem Vertreter®
durch die Worter ,,einer Vertretung* ersetzt.
bb) In Buchstabe ¢ werden die Worter ,drei Vertretern®
durch die Worter ,,drei Vertretungen® ersetzt.
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°)

a)

cc) In Buchstabe d werden die Worter ,,zwei Vertretern
durch die Worter ,,zwei Vertretungen® ersetzt sowie der
Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt.

dd) Folgender Buchstabe e wird angefiigt:

,.e) finf Vertretungen der Interessensvertretungen der
Menschen mit Behinderungen, die vom jeweiligen
Bezirksteilhabebeirat nach § 10 des Gesetzes zur
Ausfiihrung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
entsandt wurden.*

Folgender Absatz 6 wird angefiigt:

,»(60) Fiir die Wahrnehmung der Aufgaben des Landesam-
tes nach § 3 des Gesetzes zur Ausfiihrung des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und nach § 2b des Gesetzes zur Aus-
fihrung des Zwdolften Buches Sozialgesetzbuch gelten die
Absitze 1, 2 und 3 Buchstabe b bis e entsprechend.*

2. Die Anlage zu § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gedndert:

Nummer 14 des Allgemeinen Zustindigkeitskatalogs wird
wie folgt gedndert:

aa) In der Uberschrift werden nach dem Wort ,,Sozialwe-
sen” ein Semikolon und das Wort ,,Pflegewesen” einge-
flgt.
bb) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
,»(1) Allgemeine Angelegenheiten

a) des Trigers der Eingliederungshilfe, insbesondere
die Festlegung der Standards des Gesamtplanver-
fahrens, soweit nicht durch Nummer 15 etwas ande-
res bestimmt ist und

b) des ortlichen und tiberdrtlichen Trigers der Sozial-
hilfe.

cc) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefiigt:

»(la) Leistungen fiir Leistungsberechtigte, die Leis-
tungen des Tragers der Sozialhilfe nach dem 7. Kapitel
des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch sowie Leistun-
gen des Trigers der Eingliederungshilfe auflerhalb des
Landes Berlin erhalten und Leistungen in Form der Per-
sonlichen Assistenz fiir Menschen mit schwerer Korper-
behinderung mit besonderem Pflegebedarf und besonde-
rem Unterstiitzungsbedarf.*

dd) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
,»(4) Vereinbarungen iiber Leistungen an

a) Leistungsberechtigte betreffend Verhandlungen und
Abschluss von Rahmenvertragen auf Landesebene
und deren Umsetzung nach Teil 2 Kapitel 8 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, soweit nicht
durch Nummer 15 etwas anderes bestimmt ist und

b) Hilfebediirftige betreffend Verhandlungen und Ab-
schluss von Rahmenvertrigen auf Landesebene
nach § 80 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch
und deren Umsetzung einschlieBlich der Vertrdge
nach § 75 Absatz 3 des Zwolften Buches Sozial-
gesetzbuch.

b) Nach Nummer 15 Absatz 1 wird folgender Absatz la ein-

geflgt:
»(la) Allgemeine Angelegenheiten des Trigers der Ein-
gliederungshilfe, soweit die Eingliederungshilfe fiir

1. Minderjdhrige und

2. junge Volljdhrige, die aulerdem Leistungen nach § 41
des Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten,

betroffen ist und Vereinbarungen iiber Leistungen der Ein-
gliederungshilfe an Minderjahrige betreffend Verhandlun-
gen und Abschluss von Rahmenvertrdgen auf Landesebene
und deren Umsetzung nach Teil 2 Kapitel 8 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch.*

R Artikel 4
Anderung des Gesetzes iiber die Errichtung

eines Landesamtes fiir Gesundheit und Soziales Berlin

und eines Landesamtes fiir Arbeitsschutz,

Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin
Das Gesetz iiber die Errichtung eines Landesamtes fiir Gesund-

heit und Soziales Berlin und eines Landesamtes fiir Arbeitsschutz,
Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin vom 12. No-
vember 1997 (GVBL. S. 596), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1
des Gesetzes vom 2. November 2018 (GVBIL. S. 647) geédndert wor-
den ist, wird wie folgt gedndert:

1.

In § 2 Absatz 1 werden die Worter ,,der Senatsverwaltung fiir
Gesundheit und Soziales* ersetzt durch die Worter ,,den fir das
Sozial-, Gesundheits- und Pflegewesen zustidndigen Senatsver-
waltungen®.

§ 3 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefiigt:

,»(1a) Dem Landesamt fiir Gesundheit und Soziales Berlin
gehdren mit Wirkung ab 1. Januar 2020 die Dienstkréifte an,
die bisher beim Bezirksamt Lichtenberg tétig sind und {iber-
wiegend mit den Aufgaben nach § 2 der Verordnung iiber die
Zusténdigkeit fiir die Wahrnehmung von einzelnen Bezirks-
aufgaben durch einen Bezirk oder mehrere Bezirke im Be-
reich der Aufstiegsfortbildungsforderung, der Sozialhilfe
sowie der Unterhaltssicherung vom 18. Mérz 2003 (GVBIL.
S. 147), die zuletzt durch Artikel II der Verordnung vom
3. Dezember 2013 (GVBL. S. 894) gedndert worden ist, be-
traut waren. Sie iibernehmen die in der zu § 2 Absatz 1 in
Anlage 3 Nummer 3 aufgefiihrten Aufgaben. Der Ubergang
auf das Landesamt fiir Gesundheit und Soziales wird den
Beschiftigten einzeln und schriftlich durch die aufnehmen-
de Dienstbehorde mitgeteilt. Unbesetzte Stellen, die fiir die
in Satz 1 aufgefiihrten Tétigkeiten eingerichtet wurden, wer-
den ebenfalls in das Landesamt fiir Gesundheit und Soziales
eingegliedert.”

In Absatz 3 wird das Wort ,,und* durch das Wort ,,bis* er-
setzt.

Anlage 3 zu § 2 Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

»Aufgaben, die von den fiir das Sozial-, Gesundheits- und
Pflegewesen zustindigen Senatsverwaltungen auf das Lan-
desamt fiir Gesundheit und Soziales Berlin verlagert wer-
den*

Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

,,3. Durchfiihrung der Aufgaben des Trégers der Eingliede-
rungshilfe nach § 3 des Gesetzes zur Ausfithrung des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie die Durchfiih-
rung der Aufgaben des Trédgers der Sozialhilfe nach § 2b
des Gesetzes zur Ausfiihrung des Zwolften Buches So-
zialgesetzbuch und érztliche Begutachtungen nach dem
Landespflegegeldgesetz (operativ).

B Artikel 5
Anderung des Gesetzes zur Ausfithrung des
Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch

Das Gesetz zur Ausfiihrung des Zwolften Buches Sozialgesetz-

buch vom 7. September 2005 (GVBI. S. 467), das zuletzt durch
Gesetz vom 6. Dezember 2017 (GVBI. S. 665) gedndert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

In § 2 Absatz 3 Satz 1 werden die Worter ,,und § 1a“ gestrichen.
2. Nach § 2 werden die folgenden §§ 2a und 2b eingefiigt:

1.

S 2a
Zusténdigkeit des Trigers der Eingliederungshilfe

Abweichend von §§ 1 und 2 sind die mit der Aufgabenwahr-

nehmung beauftragten Stellen des Tragers der Eingliederungs-
hilfe
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1. nach § 2 Absatz 1 Satz 1 und § 3 des Gesetzes zur Ausfiih-
rung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch fiir Leistungen
nach dem Zwdlften Buch Sozialgesetzbuch sowie

2. nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausfithrung des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch fiir Leistungen nach dem Siebten
Kapitel des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch,

zustdndig soweit gleichzeitig Leistungen der Eingliederungshil-
fe nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch im Sinne
des § 108 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch beantragt wer-
den oder zu erbringen sind. § 98 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch bleibt unberiihrt.

§2b

Durchfiihrung besonderer Aufgaben des Trigers der Sozialhilfe

Dem Landesamt fiir Gesundheit und Soziales wird in Abwei-
chung von § 2 Absatz 1 die Wahrnehmung der Aufgaben der
Leistungserbringung nach dem Siebten Kapitel des Zwdlften
Buches Sozialgesetzbuch in stationdren Einrichtungen oder in
Formen ambulanter betreuter Wohnmoglichkeiten im Zustén-
digkeitsbereich aulerhalb Berlins iibertragen, soweit das Land
als Tréger der Sozialhilfe gemédl § 98 Absatz 2 und 5 des Zwolf-
ten Buches Sozialgesetzbuch fiir die Sozialhilfe ortlich zustan-
dig ist.“
§ 3 wird wie folgt gefasst:

»§3
Steuerung

Die zustindige Senatsverwaltung kann fiir ihren jeweiligen
Geschiftsbereich zur Durchfithrung des Zwolften Buches So-
zialgesetzbuch zu gewéhrleistende Mindeststandards, insbeson-
dere der Fallbearbeitung und -steuerung, eines Fach- und Fi-
nanzcontrollings und eines Berichtswesens sowie dafiir einzu-
setzende Verfahren bestimmen.*

§ 4 wird wie folgt gefasst:

»§ 4
Erhohung des Grundbetrags

Die fiir Sozialwesen zustindige Senatsverwaltung kann im
Einvernehmen mit der Senatsverwaltung fiir Finanzen, soweit es
sich um Hilfe fiir Minderjdhrige handelt, im Einvernechmen mit
der fiir Jugend zustindigen Senatsverwaltung und, soweit es
sich um pflegebedingte Leistungen nach dem Siebten und Neun-
ten Kapitel des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch handelt, im
Einvernehmen mit der fiir das Pflegewesen zustéindigen Senats-
verwaltung nach § 86 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch
bestimmen, dass fiir bestimmte Arten der Hilfe nach dem Finf-
ten bis Neunten Kapitel des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch
der Einkommensgrenze ein hoherer Grundbetrag zugrunde ge-
legt wird.*

§§ 5 und 6 werden wie folgt gefasst:

»§ 5
Forderung des E-Government

(1) Die fiir Sozialwesen zustdndige Senatsverwaltung kann
die verbindlich anzuwendenden geschéftlichen Prozesse fiir die
Verwaltungsabldufe und das Verwaltungsverfahren gemif3 § 2
Absatz 1, § 4 Absatz 6 und § 10 Absatz 1 des E-Government-Ge-
setzes Berlin vom 30. Mai 2016 (GVBL. S. 282) fiir die nach § 2
zustidndigen Stellen zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben festlegen.

(2) Die fiir Sozialwesen zustindige Senatsverwaltung be-
stimmt das fiir die Leistungsgewédhrung nach dem Zwdlften
Buch Sozialgesetzbuch landeseinheitlich  einzusetzende
IT-Fachverfahren. Sie kann zur Gewihrleistung der Einheitlich-
keit und Sicherheit des Verfahrensbetriebs, insbesondere zur Ge-
wihrleistung der in Absatz 4 und Absatz 5 genannten Datenab-
gleiche und Abrufverfahren sowie der bundesgesetzlichen und
landesweiten statistischen Erhebungen, die Verfahrensverant-
wortung fiir das IT-Fachverfahren ganz oder in Teilen wahrneh-

men und das Verfahren unter Beachtung der Vorgaben der fiir
die IKT-Steuerung zustidndigen Senatsverwaltung bereitstellen.

(3) Sofern und solange die fiir Sozialwesen zustdndige Se-
natsverwaltung das IT-Fachverfahren zur Durchfithrung bundes-
rechtlicher Aufgaben nach dem Zwolften Buch Sozialgesetz-
buch bereitstellt, obliegt ihr die Datenverarbeitung und Daten-
ibermittlung zur Gewéhrleistung der bundesgesetzlich fest-
gelegten Auskunftspflichten.

(4) Die fiir die Durchfiihrung des Zwolften Buches Sozial-
gesetzbuch zustdndigen Behdrden des Landes Berlin sind ver-
pflichtet,

1. am Datenabgleich nach § 118 des Zwolften Buches Sozial-
gesetzbuch sowie an automatisierten Abrufverfahren teilzu-
nehmen und

2. der fiir die allgemeinen Angelegenheiten des Zwdlften Bu-
ches Sozialgesetzbuch zustdndigen Senatsverwaltung jahr-
lich spétestens bis zum 30. April des folgenden Haushalts-
jahres die notwendigen statistischen Angaben zu den Ergeb-
nissen der Datenabgleichverfahren nach § 118 des Zwdlften
Buches Sozialgesetzbuch sowie der automatisierten Abruf-
verfahren zur Durchfithrung einer Erfolgskontrolle zu iiber-
mitteln.

Die Einzelheiten zu den automatisierten Abrufverfahren sowie
Inhalt und Umfang der Datensitze konnen von der fiir Sozial-
wesen zustidndigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung
festgelegt werden.

(5) Fiir die Durchfithrung der Aufgaben nach dem Siebten Ka-
pitel des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch gilt Absatz 1 mit
der Maligabe, dass die fiir Pflegewesen zustindige Senatsver-
waltung zustdndig ist. Diese Zustindigkeit umfasst auch die
Durchfiihrung der Aufgaben nach dem Dritten, Neunten und
Zehnten Kapitel des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch, soweit
es sich um pflegebedingte Leistungen oder Vereinbarungen mit
Einrichtungen des Pflege- und Altenhilfebereiches handelt. Die
Absitze 2 bis 4 gelten mit der Maligabe, dass die fiir Sozialwe-
sen zustdndige Senatsverwaltung jeweils das Einvernehmen mit
der fiir Pflegewesen zustdndigen Senatsverwaltung herstellt.

§6
Gewihrleistung des Datenschutzes

(1) Die zu gewdhrleistenden Mindeststandards nach § 3 um-
fassen auch die Erhebung, Verarbeitung und Ubermittlung von
Daten zur Erfiillung der bundes- und landesgesetzlichen Auf-
gaben. Die Durchfithrung der Planung sowie des Fach- und
Finanzcontrollings und die Beauftragung der Durchfiihrung be-
stimmter Vorhaben wissenschaftlicher Forschung fiir den Triger
nach § 1 obliegen der fiir Sozialwesen zustdndigen Senats-
verwaltung. Diese wird erméchtigt, die Standards nach Satz 1
sowie die Einzelheiten der Datenverarbeitung, -libermittlung
und -nutzung fiir die Erfiillung der Aufgaben nach Satz 1 und 2
durch Rechtsverordnung festzulegen. In der Rechtsverordnung
konnen insbesondere die jeweiligen Vorhaben der wissenschaft-
lichen Forschung oder Planung im Sozialleistungsbereich be-
stimmt werden.

(2) Sofern dies zur Erfiillung der bundes- und landesgesetz-
lichen Aufgaben notwendig ist, konnen die fiir Sozialwesen zu-
standige Senatsverwaltung und die in § 2 benannten Stellen

1. IT-Fachverfahren gemeinsam einrichten und fithren sowie

2. die Verantwortung fiir die Verarbeitung personenbezogener
Daten gemdl Artikel 26 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung
(EU) 2016/679 gemeinsam tragen.

Dies gilt auch fiir den Fall, dass die Einrichtung oder das Fiihren
eines gemeinsamen Verfahrens ein hohes Risiko fiir die Rechte
und Freiheiten der betroffenen Personen darstellt, sofern dies
zur Erfiillung der Aufgaben nach dem Zwolften Buch Sozialge-
setzbuch erforderlich ist und die notwendigen Mafinahmen zur
Abwendung von Gefahren fiir die Rechte und Freiheiten der be-
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troffenen Personen getroffen wurden. Die Bestimmungen der
Verordnung (EU) 2016/679 sowie die Regelungen des Berliner
Datenschutzgesetzes vom 13. Juni 2018 (GVBI. S. 418) in der
jeweils geltenden Fassung bleiben unberiihrt.

(3) Fiir die Durchfiihrung der Aufgaben nach dem Siebten Ka-
pitel des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch gelten die Absitze 1
und 2 mit der Mafigabe, dass die fiir das Pflegewesen zustéindige
Senatsverwaltung zustdndig ist. Diese Zustdndigkeit umfasst
auch die Durchfiihrung der Aufgaben nach dem Dritten, Neunten
und Zehnten Kapitel des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch, so-
weit es sich um pflegebedingte Leistungen oder Vereinbarungen
mit Einrichtungen des Pflege- und Altenhilfebereiches handelt.
Absatz 3 gilt mit der MalB3gabe, dass die fiir Sozialwesen zustdn-
dige Senatsverwaltung jeweils das Einvernehmen mit der fiir
Pflegewesen zustdndigen Senatsverwaltung herstellt.*

6. In § 7 Absatz 1 werden die Worter ,,Die fiir das Sozialwesen zu-
stindige Senatsverwaltung wird“ durch die Worter ,,Die zustandi-
ge Senatsverwaltung wird fiir ihren jeweiligen Geschéftsbereich
ersetzt und die Worter im 2. Halbsatz ,.fiir ihren Geschiftsbe-
reich® gestrichen.

7. Nach § 8 wird folgender § 9 angefiigt:

»§9
Priifrecht

(1) Die Wirtschaftlichkeits- und Qualitdtspriifungen gemél
§ 78 Absatz 1 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch kdnnen
auch ohne tatsdchliche Anhaltspunkte durch die jeweilig zustan-
digen Stellen des Trégers der Sozialhilfe erfolgen. Priifungen
nach Satz 1, die zeitnah oder zeitgleich mit Priifungen nach dem
Wohnteilhabegesetz sowie mit Priifungen nach dem Neunten
oder Elften Buch Sozialgesetzbuch stattfinden, sind zu koor-
dinieren. Priifungen nach Satz 1 konnen auch im Auftrag der
jeweils zustidndigen Senatsverwaltung durch sachverstdndige
Dritte durchgefiihrt werden.

(2) § 17 Absatz 6 bis 8, Absatz 10 Satz 1 und 2 und Absatz 11
und 12 des Wohnteilhabegesetzes gelten entsprechend.*

Artikel 6
Anderung des Gesetzes zur Ausfiihrung des
Asylbewerberleistungsgesetzes

Das Gesetz zur Ausfithrung des Asylbewerberleistungsgesetzes
vom 10. Juni 1998 (GVBI. S. 129), das zuletzt durch Artikel VI des
Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVBIL. S. 344) geéndert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:
»§ 1

Forderung des E-Government

(1) Zur Forderung des E-Government bei der Durchfiihrung
der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBI. 1
S. 2022), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. Au-
gust 2019 (BGBI. I S.1294) geédndert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung gilt § 5 Absatz 1 bis 4 des Gesetzes zur
Ausfithrung des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch sinnge-
méfl fiir den Anwendungsbereich des Asylbewerberleistungs-
gesetzes und die dieses Gesetz ausfiihrenden Behdrden ent-
sprechend.

(2) § 9 Absatz 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes in Ver-
bindung mit § 118 Absatz 2 des Zwdlften Buches Sozialgesetz-
buch sowie der Sozialhilfedatenabgleichsverordnung vom 20.
Februar 2018 (BGBI. I S. 207) findet in der jeweils geltenden
Fassung auch innerhalb des Landes Berlin fiir die Erhebung und
Ubermittlung der erforderlichen personenbezogenen Daten
durch verschiedene Daten verarbeitende Stellen Anwendung,
soweit diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
gewdhren.*

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

»§2
Gewihrleistung des Datenschutzes

(1) Bei einem Datenabgleich und einem automatisierten
Datenabruf finden die Vorschriften des Zweiten Kapitels des
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (Schutz der Sozialdaten) in
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.

(2) Im Ubrigen gilt zur Gewihrleistung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten bei der Durchfithrung von Aufgaben nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz § 6 des Gesetzes zur Ausfiih-
rung des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.*

§ 4 wird aufgehoben.

Die §§ 5 bis 7 werden die §§ 4 bis 6.

B Artikel 7
Anderung des Landespflegegeldgesetzes

Das Landespflegegeldgesetz vom 17. Dezember 2003 (GVBI.

S. 606), das zuletzt durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GVBI.
S. 725) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

§ 4 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wortern ,,Befinden sich
Blinde* die Worter ,,oder Taubblinde® eingefiigt.

b) In Absatz 2 werden das Wort ,,Taubblinde und das Komma
gestrichen.

§ 11 wird wie folgt gedndert:
a) Der Wortlaut wird Absatz 1.
b) Folgende Absitze 2 bis 4 werden angefiigt:

»(2) Zur Durchfiihrung der Aufgaben nach diesem Gesetz
durch die in Absatz 1 genannten Stellen gilt § 5 Absatz 1 des
Gesetzes zur Ausfithrung des Zwolften Buches Sozialgesetz-
buch entsprechend.

(3) Die fiir Sozialwesen zustdndige Senatsverwaltung be-
stimmt das fiir die Leistungsgewédhrung nach diesem Gesetz
landeseinheitlich einzusetzende IT-Fachverfahren. Sie kann
zur Gewidhrleistung der Einheitlichkeit und Sicherheit des
Verfahrensbetriebs und zur Gewdhrleistung statistischer Er-
hebungen die Verfahrensverantwortung fiir das IT-Fachver-
fahren ganz oder in Teilen wahrnehmen und das Verfahren
unter Beachtung der Vorgaben der fiir die IKT-Steuerung zu-
stindigen Senatsverwaltung bereitstellen.

(4) Zur Gewihrleistung des Datenschutzes gilt bei der
Durchfiihrung der Aufgaben nach diesem Gesetz durch die in
Absatz 1 genannten Stellen § 6 Absatz 2 des Gesetzes zur
Ausfiihrung des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch entspre-
chend.”

) Artikel 8
Anderung des Wohnteilhabegesetzes

Das Wohnteilhabegesetz vom 3. Juni 2010 (GVBI. S. 285), das

zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBI.
S. 160) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

In der Inhaltstibersicht wird die Angabe zu § 15 wie folgt gefasst:

»§ 15 Mitteilung bei Wohngemeinschaften fiir Menschen mit
Behinderungen*

In § 1 Satz 1 werden die Worter ,,dltere, pflegebediirftige oder
behinderte volljahrige Menschen® durch die Worter ,,éltere oder
pflegebediirftige volljahrige Menschen oder volljahrige Men-
schen mit Behinderungen® ersetzt.

§ 2 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 werden jeweils die Worter
Laltere, pflegebediirftige oder behinderte volljdhrige Men-
schen durch die Worter ,,dltere oder pflegebediirftige voll-
jéhrige Menschen oder volljdhrige Menschen mit Behinde-
rungen® ersetzt.
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b) Absatz 4 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,,oder den behinderungs-
bedingten Hilfebedarf* gestrichen.

bb) Folgender Satz 2 wird angefligt:

,Pflege- und Betreuungsleistungen fiir Menschen mit
Behinderungen im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf
den behinderungsbedingten Hilfebedarf einer Person
ausgerichteten Leistungen zur sozialen Teilhabe nach
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch und im Bedarfsfall
Pflegeleistungen.

4. § 3 wird wie folgt gedndert:

a) InAbsatz 1 Satz 1 werden die Worter ,,élteren, pflegebediirf-
tigen oder behinderten volljdhrige Menschen* durch die
Worter ,,dlteren oder pflegebediirftigen volljahrigen Men-
schen oder volljahrigen Menschen mit Behinderungen® er-
setzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

,,1. Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderungen, in
denen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
nach Teil 1 Kapitel 9 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch, zur Teilhabe an Bildung nach § 75 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, zur Teilhabe am
Arbeitsleben nach § 111 in Verbindung mit Teil 1
Kapitel 10 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
oder zur Gestaltung des Tages nach § 113 Absatz 2
Nummer 5 in Verbindung mit § 89 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch erbracht werden,*

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

,,2. zur Durchfithrung von Mafinahmen bestehende Rdum-
lichkeiten nach § 42 Absatz 5 Satz 1 des Zwolften
Buches Sozialgesetzbuch fiir drogenabhéngige und
substituiert drogenabhéngige Menschen,*

§ 4 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden vor dem Satzende die Worter
,»(Pflege-Wohngemeinschaften)* eingefiigt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

,»(2) Betreute Wohngemeinschaften fiir Menschen mit Be-
hinderungen sind Wohnformen, bei denen zwei bis neun
Nutzerinnen und Nutzer in einer Wohnung zusammenleben
und sich ein Leistungserbringer gegen Entgelt in einem Ver-
trag verpflichtet, ihnen personlichen Raum zum Wohnen
und zusitzliche Rdume zur gemeinschaftlichen Nutzung zu
Wohnzwecken zu iiberlassen und Pflege- und Betreuungs-
leistungen im Sinne von § 2 Absatz 4 Satz 2 zur Verfiigung
zu stellen oder vorzuhalten, um ein eigenstéindiges Wohnen,
gegebenenfalls unter Anleitung, zu erméglichen; im Ubri-
gen gilt § 3 Absatz 1 Satz 2 bis 4 entsprechend. Zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits bestehende
Wohngemeinschaften fiir Menschen mit Behinderungen
nach Satz 1 mit mehr als neun Nutzerinnen und Nutzern gel-
ten auch weiterhin als Wohngemeinschaften.*

c) Folgender Absatz 3 wird angefiigt:

,»(3) Wohngemeinschaften nach Absatz 2 gleichgestellt
werden bis zum Inkrafttreten des Berliner Teilhabegesetzes
vom 25. September 2019 (GVBI. S. 602) nach dessen Arti-
kel 9 Satz 1 bestehende Einrichtungen fiir Menschen mit Be-
hinderungen, bei denen die Menschen in sonstigen gemein-
sam genutzten Raumlichkeiten, die nicht eine gemeinsame
Wohnung sind oder nicht in abgeschlossene Wohnungen
aufgeteilt sind, zusammenleben und die Uberlassung von
Raum zum Wohnen und die Erbringung der Pflege- und Be-
treuungsleistungen in ihrem Bestand kiinftig rechtlich oder
tatsdchlich nicht mehr voneinander abhingig sind.*

6.

10.

12.

§ 6 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

3. der fiir Pflegewesen zustdndigen Senatsverwaltung sowie
der nach § 2 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes zur Ausfithrung
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zustindigen Senats-
verwaltung, soweit Leistungen der Eingliederungshilfe nach
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch erbracht werden und*

§ 11 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort ,,wenn* die Wor-
ter ,,ein Vertrag nach § 123 Absatz 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch, eingefiigt.

b) In Absatz 2 Nummer 2 wird vor dem Wort ,,Elften* das Wort
»Neunten,* eingefligt.

¢) In Absatz 3 Nummer 1 werden folgende Worter angefiigt:
soweit dies Bestandteil der vertraglichen Vereinbarungen
ist, und®.

In § 13 Absatz 1 Nummer 7 werden nach der Angabe ,,7.“ die

Worter ,,Einzelvertrage nach § 123 Absatz 1 des Neunten

Buches Sozialgesetzbuch sowie* eingefiigt.

§ 15 wird wie folgt gefasst:

»§ 15
Mitteilung bei Wohngemeinschaften fiir Menschen
mit Behinderungen

Die nach § 2 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes zur Ausfithrung des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch zustdndige Senatsverwaltung
teilt der Aufsichtsbehorde die ihr bekannten Wohngemeinschaf-
ten fiir Menschen mit Behinderungen nach § 4 Absatz 2 und die
den Wohngemeinschaften gleichgestellten Wohnformen nach
§ 4 Absatz 3 mit. § 14 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend mit der
MalBgabe, dass die nach § 2 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes zur
Ausfithrung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zustindige
Senatsverwaltung zur Mitteilung verpflichtet ist.

§ 17 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 4 angefiigt:

,»§ 14 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausfithrung des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberiihrt.*

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort ,,Sachverstin-
digen® ein Komma und die Worter ,,den Triger der Einglie-
derungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch*
eingefligt.

¢) In Absatz 9 Nummer 2 werden die Worter ,,seelisch behin-

derte Menschen® durch die Worter ,,Menschen mit seeli-
schen Behinderungen® ersetzt.

. § 20 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 2 wird nach den Wértern ,,Zwolften Buch Sozial-
gesetzbuch® ein Komma und die Worter ,,des Trégers der
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetz-
buch® eingefiigt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geéndert:
aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefiigt:

»Satz 1 gilt fiir MaBnahmen entsprechend, die sich auf
Leistungs- und Vergiitungsvereinbarungen nach § 123 Ab-
satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch beziehen.*

bb) Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst:

,,In diesem Fall hat die Aufsichtsbehorde bei Wohnformen
fir Menschen mit Behinderungen die nach § 2 Absatz 4
Satz 1 des Gesetzes zur Ausfithrung des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch zustdndige Senatsverwaltung und bei
Wohnformen fiir dltere oder pflegebediirftige Menschen
den iberdrtlichen Triger der Sozialhilfe unverziiglich
iiber die durchgefiihrten Mafinahmen zu informieren.*

§ 28 wird wie folgt geéndert:

a) InAbsatz 1 Nummer 2 werden die Worter ,,mit geistiger, kor-
perlicher oder mehrfacher Behinderung sowie mit seelischer
Behinderung™ durch die Worter ,,mit Behinderungen* ersetzt.
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13.

14.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wortern ,jeweiligen
Aufgaben die Worter ,,nach dem Neunten Buch Sozialge-
setzbuch,” eingefiigt.

¢) InAbsatz 5 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefiigt:
»Soweit es sich um Sachverhalte der Eingliederungshilfe fiir
Menschen mit Behinderungen handelt, werden Interessen-
vertretungen, die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Nut-
zerinnen und Nutzer vertreten, vom Berliner Teilhabebeirat
benannt.*

§ 29 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 3 werden die Worter ,,geistiger, korperlicher oder
mehrfacher Behinderung® durch die Worter ,,geistigen, kor-
perlichen oder mehrfachen Behinderungen® ersetzt.

b) In Satz4 werden die Worter ,,seelischer Behinderung* durch
die Worter ,,seelischen Behinderungen* ersetzt.

In § 32 Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,,oder behinderter

Menschen durch die Worter ,,Menschen oder Menschen mit

Behinderungen* ersetzt.

Artikel 9
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar 2020
in Kraft. Artikel 7 Nummer 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019
in Kraft.

Berlin, den 25. September 2019

Der Président des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf Wieland

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.

Der Regierende Biirgermeister
Michael Miiller
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Zwolftes Gesetz
zur Anderung des Allgemeinen Zustiindigkeitsgesetzes
Vom 25. September 2019

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Die Anlage zu § 4 Absatz 1 Satz 1 des Allgemeinen Zustandig-
keitsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli
1996 (GVBL. S. 302, 472), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 25. September 2019 (GVBI. S. 602) gedndert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

1.

Nummer 7 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

<)

d)

e)

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,»(4) Fachaufsicht gemdl} § 124b Satz 3 der Handwerksord-
nung fiir die gemdl} § 124b Satz 1 der Handwerksordnung in
Verbindung mit der Zweiten Verordnung zur Ubertragung von
Zustandigkeiten auf die Handwerkskammer Berlin vom 9. Ja-
nuar 2007 tibertragenen Verfahren; Landeskartellbehorde.

Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

,»(6) Aufgaben der obersten Landesbehorde als vorsitzen-
des Mitglied beim Wirtschaftspriifungsexamen und bei der
Eignungspriifung als Wirtschaftspriifer nach der Wirt-
schaftspriiferordnung.*

In Absatz 9 werden die Worter ,,Erndhrungssicherstellungs-
gesetz und dem Erndhrungsvorsorgegesetz durch die Wor-
ter ,,Erndhrungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz* er-
setzt.

In Absatz 11 werden die Worter ,,Strompreise und® gestri-
chen.
Folgende Absétze 14 und 15 werden angefiigt:

»(14) Geschéftsstelle der Vergabekammer des Landes

Berlin, Dienstaufsicht iiber die Mitglieder der Vergabe-
kammer.

(15) Aufgaben der Kontrollgruppe nach dem Berliner
Ausschreibungs- und Vergabegesetz.“

Nummer 8 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

<)

d)

In der Uberschrift wird das Wort ,,Vermessung* durch das
Wort ,,Geoinformation® ersetzt.

Absatz 3 wird wie folgt geéndert:

aa) In Buchstabe a zweiter Halbsatz wird das Wort ,,Grenz-
regelungen® durch die Worter ,,vereinfachte Umlegun-
gen‘ ersetzt.

bb) In Buchstabe f wird der Punkt am Ende durch ein Semi-
kolon ersetzt.

cc) Folgender Buchstabe g wird angefiigt:

,,g) Erstellung und Weiterentwicklung eines Bauland-
katasters fiir Berlin.“

In Absatz 6 wird der Punkt am Ende durch die Worter ,,; Be-
horde nach § 10 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm;
Behorde nach §§ 17, 24 Absatz 2 des Schutzbereichgeset-
zes. ersetzt.

Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

,»(7) Flihrung und Bereitstellung eines einheitlichen integ-
rierten geodatischen Raumbezugs mit dem Satellitenposi-
tionierungsdienst der deutschen Landesvermessung und dem
Amtlichen Festpunkt-Informationssystem; Erfassung und Dar-
stellung der Erdoberflache im Amtlichen Topographisch-Kar-

6.

e)

f)

tographischen Informationssystem; Bereitstellung der tech-
nischen Verfahren zur einheitlichen Fithrung des Liegen-
schaftskataster und zu Auskiinften hieraus; Koordinierung
und Bereitstellung der Geodateninfrastruktur Berlin (GDI-
BE) iiber das Geoportal Berlin; Abgabe von Liegenschafts-
katasterangaben, wenn das Gebiet mehrerer Bezirke betrof-
fen ist; Erteilung von Erlaubnissen zum Abruf von Liegen-
schaftskatasterangaben.*

In Absatz 8 werden die Worter ,, Wertermittlungen in Ange-
legenheiten von hauptstidtischer” durch die Worter ,,Belan-
ge der Wertermittlung in Erflillung besonderer Aufgaben mit
gesamtstidtischer ersetzt und das Wort ,,; Luftbildvermes-
sung™ gestrichen.

In Absatz 9 werden die Worter ,,Geschéftsstelle des oberen
Umlegungsausschusses;* gestrichen.

Nummer 10 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

9

d)

In Absatz 9 wird der Punkt am Ende durch die Worter
., Bereitstellung, Koordinierung und Weiterentwicklung
eines technisch unterstiitzten Informationssystems fiir Ver-
kehrsmanagement und Verkehrsorganisation mit gesamtstéd-
tischer Bedeutung. ersetzt.

In Absatz 10 werden die Worter ,,Schiffahrt, Wasserstral3en
und Héfen, Luftverkehr* durch die Worter ,,Schifffahrt auf
Landeswasserstrallen sowie dortige Héafen, Luftverkehr ein-
schlieBlich Luftsicherheit” ersetzt und nach dem Wort ,,Mag-
netschwebebahnen, das Wort ,,Seilbahnen, eingefiigt.

Nach Absatz 14 wird folgender neuer Absatz 15 eingefiigt:

,»(15) Planung und Bau von iibergeordneten, insbesondere
touristischen oder dem iiberbezirklichen Verkehr dienenden
selbststédndigen Geh- und Radwegen oder Radschnellver-
bindungen.*

Der bisherige Absatz 15 wird Absatz 16 und nach dem Wort
,Fahrradroutenhauptnetzes™ werden die Worter ,,, der Rad-
schnellverbindungen® eingefiigt.

Nummer 12 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 1 wird das Wort ,,Allgemeinverbindlichkeits-
erklarung™ durch das Wort ,,Allgemeinverbindlicherkla-
rung® ersetzt.

In Absatz 4 werden die Worter ,,Grundsatzangelegenheiten

der* durch die Worter ,,Aufgaben der zustéindigen Senats-
verwaltung und obersten Landesbehdrde fiir* ersetzt.

Der Nummer 13 wird folgender Absatz 13 angefiigt:

,,(13) Aufgaben des Landes nach den §§ 26 bis 36 des Pflege-

berufegesetzes mit Ausnahme des § 36 Absatz 5 des Pflegeberu-
fegesetzes.*

Nummer 14 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

<)

In Absatz 5 wird das Wort ,,Schwerbehindertengesetz*
durch die Worter ,,Dritten Teil des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch (Schwerbehindertenrecht)™ ersetzt.

In Absatz 6 werden die Worter ,,der Hauptfiirsorgestelle®
durch die Worter ,.des Integrationsamtes” und das Wort
»Schwerbehindertengesetz™ durch die Worter ,,Dritten Teil
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Schwerbehinderten-
recht) ersetzt.

Die Absitze 20 und 21 werden aufgehoben.
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d) Die Absitze 22 bis 25 werden die Absétze 20 bis 23. Artikel 2

Nummer 17 wird wie folgt geandert: Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz- und
a) In Absatz 1 werden die Worter ,,; Landesbibliotheken und  verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.
-archive® gestrichen.

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefiigt:

,»(2) Grundsatzangelegenheiten des Bibliotheks- und Ar- Berlin, den 25. September 2019

chivwesens, Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin,

Landesarchiv Berlin.* Der Président des Abgeordnetenhauses von Berlin
¢) Der bisherige Absatz 2 wird der neue Absatz 3. Ralf Wieland
d) Deefr bifherige Absatz 3 wird der neue Absatz 4 und wie folgt Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.
gefasst:
»(4) Schutz und Riickgabe beweglicher Kulturgiiter.* Der Regierende Biirgermeister
e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. Michael Miller

Einundzwanzigstes Gesetz
zur Anderung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
Vom 25. September 2019

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

. Artikel 1
Anderung des Allgemeinen
Sicherheits- und Ordnungsgesetzes

Die Anlage zu § 2 Absatz 4 Satz 1 des Allgemeinen Sicherheits-
und Ordnungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Oktober 2006 (GVBI. S. 930), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 3. Juli 2019 (GVBI. S. 446) gedndert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

1. In Nummer 10 Absatz 4 werden nach dem Wort ,,Abfallverbrin-
gungsgesetz™ ein Komma und die Worter ,,nach dem Verpa-
ckungsgesetz* eingefiigt.

2. Nummer 18 Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

a) Die Worter ,,die Uberwachung der Riicknahmepflicht fiir
Umverpackungen gemifl § 5 der Verpackungsverordnung
und* werden gestrichen.

b) Die Worter ,,§ 9 der Verpackungsverordnung* werden durch
die Warter ,,§ 31 des Verpackungsgesetzes und die Uber-
wachung der Hinweispflichten nach § 32 des Verpackungs-
gesetzes™ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.
Berlin, den 25. September 2019

Der Prisident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf Wieland

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.

Der Regierende Biirgermeister
Michael Miiller
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Gesetz

zur Anderung des Rechts der Umweltvertriglichkeitspriifung in Berlin
Vom 25. September 2019

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

R Artikel 1
Anderung des Berliner Gesetzes iiber
die Umweltvertriglichkeitspriifung

Das Berliner Gesetz tiber die Umweltvertraglichkeitspriifung vom

7. Juni 2007 (GVBL. S. 222) wird wie folgt gedndert:

1.

Die dem Gesetzestitel beigegebene Fulinote wird wie folgt ge-
andert:

a) Die Angabe ,85/337/EWG“ wird durch die Worter
,,2011/92/EU des Européischen Parlaments und* ersetzt.

b) Die Angabe ,,27. Juni 1985 wird durch die Angabe ,,13. De-
zember 2011 ersetzt.

¢) Die Angabe ,,ABL. EG Nr. L 175 S. 40 wird durch die An-
gabe ,,ABIL. L 26 vom 28.1.2012, S. 1% ersetzt, nach dem
darauf folgenden Komma werden die Worter ,,der Richtlinie
2014/52/EU des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 zur Anderung der Richtlinie 2011/92/EU
iber die Umweltvertrdglichkeitspriifung bei bestimmten
offentlichen und privaten Projekten (ABL. L 124 vom
25.4.2014, S. 1), eingefiigt.

d) Die Worter ,,der Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. Méirz
1997 zur Anderung der Richtlinie 85/337/EWG iiber die
Umweltvertraglichkeitspriifung bei bestimmten 6ffentlichen
und privaten Projekten (ABl. EG Nr. L 73 S. 5)* werden ge-
strichen.

In § 1 werden nach dem Wort ,,Grundsétzen* die Worter ,,sowie

unter Beteiligung der Offentlichkeit eingefiigt.

In § 2 werden die Worter ,,25. Juni 2005 (BGBI. I S. 1757,

2797), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezem-

ber 2006 (BGBI. 1 S. 3316)* durch die Worter ,,24. Februar 2010

(BGBLI. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom

13. Mai 2019 (BGBI. I S. 706)* ersetzt.

§ 3 Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 werden das Wort ,,Aufgaben* durch die Worter
,.dafiir notwendigen Verfahrenshandlungen® und die Worter
den §§ 3a, 5 bis 8 Abs. 1 und 3 sowie den §§ 9, 9aund 11 6.
des Gesetzes* durch die Worter ,,dem Gesetz* ersetzt.
b) Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach dem Wort ,.fiir" wird das Wort ,,die” durch das
Wort ,,eine* ersetzt.
bb) Die Worter ,,§ 7 des Atomgesetzes™ werden durch die
Worter ,,dem Atomgesetz* ersetzt.

cc) Das Wort ,,Behorde™ wird durch das Wort ,,Landesbe-
horde* ersetzt.
dd) Die Woérter ,,nach dieser Vorschrift” werden gestrichen.

Nach § 3 werden die folgenden §§ 3a und 3b eingefiigt:

»§ 3a
Zentrales Internetportal

(1) Das Land Berlin richtet ein zentrales Internetportal iiber
Umweltvertraglichkeitspriifungen ein. Aufbau und Betrieb die-
ses zentralen Internetportals obliegen der fiir den Umweltschutz
zustindigen Senatsverwaltung. Sie kann diese Aufgaben auf
Dritte libertragen.

(2) In das Internetportal nach Absatz 1 werden eingestellt:

1. Bekanntmachungen nach § 19 Absatz 1 des Gesetzes iiber
die Umweltvertraglichkeitspriifung,

2. die auszulegenden Unterlagen nach § 19 Absatz 2 des Geset-
zes iber die Umweltvertraglichkeitspriifung als elektroni-
sche Dokumente,

3. die Feststellung iiber das Bestehen oder Nichtbestehen der
Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertriglichkeitsprii-
fung eines Vorhabens sowie die Angabe der wesentlichen
Griinde gemal § 5 Absatz 2 des Gesetzes iliber die Umwelt-
vertriaglichkeitspriifung.

Die Einstellung der Angaben oder Unterlagen nach Satz 1 in das
Internetportal erfolgt durch die fiir die Durchfiihrung der Um-
weltvertrdglichkeitspriifung zustidndige Behorde, in Féllen des
§ 3 Absatz 3 durch die federfiihrende Behorde.

(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Internet-
portal nach Absatz 1 ist zulédssig, soweit dies entsprechend der
Zweckbestimmung des Portals erforderlich ist. Die in das Inter-
netportal nach Absatz 1 eingegebenen Daten sind solange zu
speichern, wie sie zur Berichterstattung nach § 73 des Gesetzes
iber die Umweltvertrdglichkeitspriifung bendtigt werden. Sie
diirfen dariiber hinaus fiir verwaltungsbehordliche Zwecke ge-
speichert werden, soweit dies erforderlich ist.

(4) Die fiir den Umweltschutz zustéindige Senatsverwaltung
kann Ausfithrungsvorschriften iiber die Benutzung des Internet-
portals nach Absatz 1 erlassen.

§ 3b
Berichterstattung an die Européische Union

Die Ubermittlung der Angaben nach § 73 des Gesetzes iiber
die Umweltvertriglichkeitspriifung erfolgt durch die fiir den
Umweltschutz zustdndige Senatsverwaltung. Die fiir die Durch-
fithrung von Umweltvertraglichkeitspriifungen zustindigen Be-
horden, in Féllen des § 3 Absatz 3 die federfiihrende Behorde,
stellen der fiir den Umweltschutz zusténdigen Senatsverwaltung
hierzu die notwendigen Angaben und Unterlagen zur Verfii-
gung.*

Nach § 10 wird folgender § 10a eingefiigt:

»§ 10a
Abweichung vom Bundesrecht

Abweichend von Nummer 13.4 der Anlage 1 des Gesetzes
iber die Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. I S. 94), das zu-
letzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI. I
S. 706) gedandert worden ist, ist eine allgemeine Vorpriifung des
Einzelfalls nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes iiber die
Umweltvertraglichkeitspriifung fiir Tiefbohrungen zum Zwecke
der Wasserversorgung erst ab einer Tiefe von 100 Metern unter
Flur durchzufiihren.*

Anlage 1 wird wie folgt gedndert:
a) Die Erlauterungen zu dem Verzeichnis werden wie folgt ge-
fasst:
X = Fiir das Neuvorhaben besteht eine Verpflichtung zur
Durchfiihrung einer Umweltvertriglichkeitspriifung.

A= Fiir das Neuvorhaben besteht eine Verpflichtung zur
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung,
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wenn es nach Einschitzung der zustdndigen Behorde
nach einer allgemeinen Vorpriifung des Einzelfalls im
Sinne des § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 3 des
Gesetzes iiber die Umweltvertréglichkeitspriifung er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben
kann, die nach § 25 Absatz 2 des Gesetzes iiber die
Umweltvertrdglichkeitspriifung bei der Zulassungs-
entscheidung zu beriicksichtigen wéren.

Fiir das Neuvorhaben besteht eine Verpflichtung zur
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung,
wenn es nach Einschitzung der zustdndigen Behorde
nach einer standortbezogenen Vorpriifung des Einzel-
falls im Sinne des § 7 Absatz 2 des Gesetzes tiber die
Umweltvertraglichkeitspriifung entsprechend dem dort
beschriebenen Priifungsverfahren erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, welche die
besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des
Gebietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 des Geset-
zes lber die Umweltvertraglichkeitspriifung bei der
Zulassungsentscheidung zu beriicksichtigen wiren.*

b) In Nummer 1.3 Buchstabe a werden die Worter ,,Richtlinie
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 iiber die Erhal-
tung der wildlebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1)
oder die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
zur Erhaltung der natiirlichen Lebensrdume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7)“
durch die Woérter ,,Richtlinie 2009/147/EG des Europdi-
schen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009
iiber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. L 20
vom 26.1.2010, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie
2013/17/EU (ABI. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geéndert
worden ist, oder die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen Lebensrdume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom
22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/17/EU
(ABI. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geéndert worden ist™,
ersetzt.

¢) In Nummer 1.3 Buchstabe d werden die Worter ,,Artikel 8
Abs. 3 der Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. Septem-
ber 1996 iiber die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualitit
(ABIL. EG Nr. L 296 S. 55)“ durch die Worter ,,Artikel 23
Absatz 1 der Richtlinie 2008/50/EG des Europiischen Par-
laments und des Rates vom 21. Mai 2008 {iber Luftqualitét
und saubere Luft fiir Europa (ABL L 152 vom 11.6.2008,
S. 1), die durch die Richtlinie (EU) 2015/1480 der Kommis-
sion vom 28. August 2015 (ABL. L 226 vom 29.8.2015, S. 4)
gedndert worden ist“ ersetzt.

d) Nach Nummer 1.4 wird folgende Nummer 1.5 eingefiigt:

1.5 | Der Neu- oder Ausbau (Erweiterung um min- | A
destens einen durchgehenden Fahrstreifen) von
Straflen mit Ausnahme der unselbststindigen
Rad- und Gehwege, sowie die Verlegung von
Strallen, wenn die Strale oder der von der
Mafnahme betroffene Stralenabschnitt inner-
halb des angemessenen Sicherheitsabstands zu
einem Betriebsbereich im Sinne des § 3 Ab-
satz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
liegt oder dorthin verlegt wird.

e) Die bisherige Nummer 1.5 wird Nummer 1.6.

In Anlage 2 Nummer 4 werden die Worter ,,§ 5 des OPNV-Ge-
setzes durch die Worter ,,§ 29 des Berliner Mobilitdtsgesetzes*
ersetzt.

B Artikel 2

Anderung des Berliner Wassergesetzes
Das Berliner Wassergesetz vom 17. Juni 2005 (GVBI. S. 357), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2019 (GVBL. S. 446)
gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

In der Inhaltsiibersicht wird die Angabe zu Anlage 3 (zu § 16h
Abs. 2) wie folgt gefasst:
»Anlage 3 (zu § 16h Abs. 2) (weggefallen)®.
§ 2d wird wie folgt gedndert:
a) In der Uberschrift werden die Worter ,.(zu §§ 36 und 36b
WHG)* gestrichen.
b) Absatz 3a wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gedndert:
aaa) Die Worter ,,§ 14b Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit
Anlage 3 Nr. 1.4 werden durch die Worter ,,§ 35

Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 5
Nummer 1.4 ersetzt.

bbb) Die Worter ,,25. Juni 2005 (BGBI. I S. 1757,
2797), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2007 (BGBI. I S. 2470)* werden
durch die Worter ,,24. Februar 2010 (BGBI. 1
S. 94), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes
vom 13. Mai 2019 (BGBI. I S. 706)* ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,,§§ 14f bis 14h und 14d
Abs. 1 durch die Angabe ,,§§ 39 bis 41 und § 37 ersetzt.
¢) In Absatz 5 wird die Angabe ,,§ 14g“ durch die Angabe
5,8 40 ersetzt.
d) Absatz 5a wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 2 wird die Angabe ,,§ 14k* durch die Angabe
5,3 43 ersetzt.
bb) In Satz 5 werden die Worter ,,§ 141 Abs. 2 Nr. 2 und 3
und § 14m* durch die Wérter ,,§ 44 Absatz 2 Nummer 2
und 3 und § 45 ersetzt.
cc) Satz 6 wird aufgehoben.
§ 15 Absatz 3 wird wie folgt geéndert:
a) Die Angabe ,,§§ 3 bis 3 wird durch die Angabe ,,§§ 4 bis
14 ersetzt.
b) Die Worter ,,oder nach § 16h Abs. 2 in Verbindung mit
Anlage 3 werden gestrichen.
¢) Nach der Angabe ,(GVBI. S. 222)* werden die Worter
,in der jeweils geltenden Fassung* eingefiigt.
§ 16 wird wie folgt gedndert:
a) In der Uberschrift wird die Angabe ,,(zu § 7 WHG)* gestri-
chen.
b) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Die Angabe ,,§§ 3 bis 3f wird durch die Angabe ,,§§ 4
bis 14“ ersetzt.
bb) Die Worter ,,oder nach § 16h Abs. 2 in Verbindung mit
Anlage 3 werden gestrichen.
§ 16h wird wie folgt gefasst:

»§ 16h
Vorhaben mit Umweltvertraglichkeitspriifung

Bei Vorhaben, die nach den §§ 4 bis 14 des Gesetzes iiber die
Umweltvertraglichkeitspriifung einer Umweltvertrdglichkeits-
priifung unterliegen, gelten die Bestimmungen der §§ 4, 16, 16a
bis 16g und 17 fiir die Erteilung einer Erlaubnis, einer Genehmi-
gung nach § 38 als Zulassung nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes, einer Genehmigung nach
§ 62 und einer Genehmigung nach § 23b entsprechend.*

§ 23b wird wie folgt gedndert:
a) In der Uberschrift wird die Angabe ,,(zu §§ 19a und 19b
WHG)*“ gestrichen.
b) Satz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Die Angabe ,,§ 19a Abs. 2 wird durch die Angabe ,,§ 62
Absatz 3 ersetzt.

bb) Die Angabe ,,§§ 20 bis 22“ wird durch die Angabe
3§ 65 bis 67 ersetzt.
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<)

In Satz 3 wird die Angabe ,,§§ 3 bis 3f* durch die Angabe
88 4 bis 14 ersetzt.

7. § 38 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Die Angabe ,,Anlage 3 Nr. 13.3“ wird durch die Worter ,,An-
lage 1 Nummer 13.3 des Gesetzes iliber die Umweltvertrag-
lichkeitspriifung® ersetzt.

Die Angabe ,,Anlage 3 Nr. 13.1 und 13.2° wird durch die
Worter ,,Anlage 1 Nummer 13.1 und 13.2 des Gesetzes iiber
die Umweltvertréaglichkeitspriifung* ersetzt.

8. § 65a wird wie folgt gedndert:

a)

b)

<)

d)

In der Uberschrift wird die Angabe ,,(zu §§ 31d, 32 WHG)*

gestrichen.

Absatz 5 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,,§ 14b Abs. 1 Nr. 1 in Ver-
bindung mit Anlage 3 Nr. 1.3* durch die Worter ,,§ 35
Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 5 Num-
mer 1.3 ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,,§§ 14f bis 14h und 14d
Abs. 1 durch die Angabe ,,§§ 39 bis 41 und § 37 er-
setzt.

In Absatz 7 wird die Angabe ,,§ 14g* durch die Angabe

5,8 40% ersetzt.

Absatz 8 wird wie folgt geéndert:
aa) In Satz 2 wird die Angabe ,,§ 14k* durch die Angabe
5,8 43 ersetzt.

bb) In Satz 5 wird die Angabe ,,§ 141 Abs. 2 Nr. 2 und 3 und
§ 14m* durch die Angabe ,,§ 44 Absatz 2 Nummer 2 und
3 und § 45 ersetzt.

9. Die Anlage 3 (zu § 16h Abs. 2) wird aufgehoben.

) Artikel 3
Anderung des Berliner Naturschutzgesetzes

Das Berliner Naturschutzgesetz vom 29. Mai 2013 (GVBIL. S. 140)
wird wie folgt gedndert:

1. § 10 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,.(1) Bei der Aufstellung oder Anderung der Landschafts-
planung ist eine Strategische Umweltpriifung im Sinne der
Richtlinie 2001/42/EG des Europédischen Parlaments und
des Rates vom 27. Juni 2001 tiber die Priifung der Umwelt-
auswirkungen bestimmter Pline und Programme (ABI. L
197 vom 21.7.2001, S. 30) durchzufiihren. Auf die Strategi-
sche Umweltpriifung sind die Vorschriften des Gesetzes
tiber die Umweltvertréaglichkeitspriifung entsprechend anzu-
wenden. Dabei sind in die Angaben nach § 9 Absatz 3 des
Bundesnaturschutzgesetzes die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen auf

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

3. Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,
4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter sowie
5

die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutz-
glitern
aufzunehmen. Die in der Landschaftsplanung enthaltene Be-
griindung erfiillt die Funktion eines Umweltberichts nach
§ 40 des Gesetzes tiber die Umweltvertriaglichkeitspriifung.
Sie muss die fiir einen Umweltbericht erforderlichen Anga-
ben enthalten.*

Absatz 3 wird wie folgt geéndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,,Satz 1 gestrichen.

bb) Die Angabe ,,§ 14b Absatz 4 wird durch die Angabe
58 35 Absatz 4 ersetzt.

cc) Satz 2 wird aufgehoben.

2. § 11 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

<)

d)

Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,.Der Beschluss ist im Amtsblatt fiir Berlin bekannt zu ma-
chen und im Internet zu ver6ffentlichen.*

In Absatz 2 Satz 3 werden die Worter ,,auf der Internetseite
der Senatsverwaltung® durch die Worter ,,im Internet™ er-
setzt.

In Absatz 3 Satz 3 wird nach den Wortern ,,eine Frist von*
das Wort ,,mindestens* eingefiigt.

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Der Entwurf des Landschaftsprogramms einschlief3-
lich der Begriindung sowie die das Landschaftsprogramm
betreffenden entscheidungserheblichen Berichte und Emp-
fehlungen, die zum Zeitpunkt des Beginns des Beteiligungs-
verfahrens vorgelegen haben, sind von der fiir Naturschutz
und Landschaftspflege zustindigen Senatsverwaltung fiir
die Dauer von mindestens einem Monat dffentlich auszule-
gen. Uber die Auslegung ist die Offentlichkeit gemifB § 19
Absatz 1 des Gesetzes iiber die Umweltvertraglichkeitsprii-
fung mindestens eine Woche vorher im Amtsblatt fiir Berlin,
im Internet sowie in anderer, geeigneter Weise zu unterrich-
ten. Die nach Absatz 3 Beteiligten sind von der Auslegung
zu benachrichtigen. Die Offentlichkeit kann sich zu dem
Entwurf des Landschaftsprogramms einschlieflich der Be-
griindung dulern. Die fiir Naturschutz und Landschaftspfle-
ge zustindige Senatsverwaltung bestimmt fiir die AuBerung
eine angemessene Frist von mindestens einem Monat nach
Ende der Auslegungsfrist.*

Absatz 5 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 2, zweiter Halbsatz werden nach den Wortern
im Amtsblatt fir Berlin“ ein Komma und die Worter
,»im Internet” eingefiigt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.
Absatz 7 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 2 werden nach den Wortern ,,im Amtsblatt flir
Berlin“ ein Komma und die Worter ,,im Internet® ein-
gefligt.

bb) Satz 4 wird wie folgt gedndert:

aaa) In Nummer 1 wird das Wort ,,sowie” durch ein
Komma ersetzt.

bbb) In Nummer 2 wird der abschlieende Punkt durch
das Wort ,,sowie® ersetzt.

cce) Folgende Nummer 3 wird angefiigt:
3. eine Rechtsbehelfsbelehrung.*

3. § 12 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

9

In Absatz 3 Satz 2 werden die Worter ,,auf der Internetseite
der fiir Naturschutz und Landschaftspflege zustéindigen Ver-
waltung® durch die Worter ,,im Internet™ ersetzt.

In Absatz 4 Satz 3 wird nach den Wortern ,,eine Frist von*
das Wort ,,mindestens* eingefiigt.

Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»(5) Der Entwurf des Landschaftsplans ist einschlieSlich
der Begriindung und den Landschaftsplan betreffenden ent-
scheidungserheblichen Berichten und Empfehlungen, die
zum Zeitpunkt des Beginns des Beteiligungsverfahrens vor-
gelegen haben, von der unteren Behorde fiir Naturschutz
und Landschaftspflege fiir die Dauer von mindestens einem
Monat 6ffentlich auszulegen. Uber die Auslegung ist die Of-
fentlichkeit gemaB § 19 Absatz 1 des Gesetzes iiber die Um-
weltvertraglichkeitspriifung mindestens eine Woche vorher
im Amtsblatt fiir Berlin, im Internet sowie in anderer, ge-
eigneter Weise zu unterrichten. Die nach Absatz 4 Beteilig-
ten sind von der Auslegung zu benachrichtigen. Die Offent-
lichkeit kann sich zu dem Entwurf des Landschaftsplans
einschlieBlich der Begriindung duflern. Die untere Behorde
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fiir Naturschutz und Landschaftspflege bestimmt fiir die Au-
Berung eine angemessene Frist von mindestens einem Mo-
nat nach Ende der Auslegungsfrist. Die Einholung der Stel-
lungnahmen nach Absatz 4 kann gleichzeitig mit der 6ffent-
lichen Auslegung erfolgen.*
d) Absatz 8 Satz 6 wird wie folgt gedndert:
aa) In Nummer 1 wird das Wort ,,sowie® gestrichen.
bb) In Nummer 2 wird der abschlieBende Punkt durch das
Wort ,,sowie* ersetzt.
cc) Folgende Nummer 3 wird angefligt:
,,3. eine Rechtsbehelfsbelehrung.*
e) In Absatz 10 wird die Angabe ,,§ 62 durch die Angabe
5,9 61 ersetzt.
§ 15 Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
a) In Satz 1 werden die Worter ,,Wird die Landschaftsplanung
nur geringfligig gedndert oder legt sie nur Nutzungen kleine-
rer Gebiete auf lokaler Ebene fest und ldsst die Anderung

keine erheblichen Umweltauswirkungen erwarten, so* durch
die Worter ,,In den Féllen des § 10 Absatz 3* ersetzt.

b) In Satz 4 werden hinter den Wortern ,,im Amtsblatt fiir Ber-
lin“ ein Komma und die Worter ,,im Internet” eingefiigt.

B Artikel 4
Anderung des Landesseilbahngesetzes

§ 11 des Gesetzes iiber Seilbahnen vom 9. Mérz 2004, das zuletzt

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Mérz 2018 (GVBI. S. 186)
gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

In Absatz 2 Nummer 3 werden die Worter ,,§ 3¢ Abs.1 Satz 1 in
Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes {iber die Umweltvertrag-
lichkeitspriifung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
Juni 2005 (BGBL. I S. 1757, 2797), das zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBI. I S. 3316) geédn-
dert worden ist,” durch die Worter ,,§ 3 Absatz 1 in Verbindung
mit Anlage 1 des Berliner Gesetzes iiber die Umweltvertréaglich-
keitspriifung vom 7. Juni 2007 (GVBL. S. 222)* ersetzt.

In Absatz 3 Nummer 3 werden die Worter ,,§ 3¢ Abs.1 Satz 1 in
Verbindung mit der Anlage 2 des Gesetzes iliber die Umweltver-
traglichkeitspriifung® durch die Worter ,,§ 3 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Anlage 1 des Berliner Gesetzes iiber die Umweltver-
traglichkeitsprifung vom 7. Juni 2007 (GVBI. S. 222) in der
jeweils geltenden Fassung* ersetzt.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung im Gesetz- und

Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. September 2019

Der Président des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf Wieland

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.

Der Regierende Biirgermeister
Michael Miiller



Herausgeber: Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Senatsverwaltung fiir Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Luxemburger StraBie 449 « 50939 Koln
Salzburger StraBe 21-25, 10825 Berlin Postvertriebsstiick * 03227 « Entgelt bezahlt « Deutsche Post AG
Redaktion:

Salzburger Strafe 21-25, 10825 Berlin

Telefon: 030/9013 3380, Telefax: 030/9013 2000
E-Mail: gvbl@senjustva.berlin.de

Internet: www.berlin.de/sen/justva

Verlag und Vertrieb:

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Luxemburger Strafie 449, 50939 Koln

Telefon: 0221/94373-7000, Telefax 0221/94373-72015

Kundenservice: Telefon 02631/801-2222, E-Mail: info-wkd @wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com, www.wolterskluwer.de

Bezugspreis:

Vierteljdhrlich 17,40 € inkl. Versand und MwSt. bei sechswochiger Kiindigungsfrist
zum Quartalsende. Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten. Der angewandte
Steuersatz betrigt 7% fiir das Printprodukt und 19% fiir die Online-Komponente.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.

Preis dieses Heftes 3,20 €

616 Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin  75. Jahrgang Nr.27 8. Oktober 2019




	Inhalt
	Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Berlin (Berliner Teilhabegesetz – BlnTG) vom 25. September 2019
	Zwölftes Gesetz zur Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes vom 25. September 2019
	Einundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes vom 25. September 2019
	Gesetz zur Änderung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung in Berlin vom 25. September 2019


